
der Globalisierung ordnend begegnen könnte , 
weist er in diesem Zusammenhang immer wie
der auf die Bedeutung der Vereinten Nationen 
als internationales Instrument hin. Die W i r t 
schaft funktioniere in bestimmten Teilen schon 
grenzübergre i fend , aber die Polit ik noch nicht, 
so lautet vereinfacht seine Philosophie. Deshalb 
komme den Vereinten Nationen die natür l iche 
Aufgabe zu, ein Forum grenzübergre i fender Po
l i t ik zu bilden. » W ä h r e n d die Märk te zu globa
len Märk ten geworden sind, agieren die Regie
rungen hingegen nach wie vor lokal, so daß sich 
zwischen dem, was sie jeweils bewirken kön
nen, in zentralen Punkten eine immer g rößere 
Kluf t auftut. Den multilateralen Institutionen 
kommt bei der Ü b e r w i n d u n g dieser Kluft eine 
entscheidende Rolle zu. Nur universelle Orga
nisationen wie die Vereinten Nationen verfügen 
über die Reichweite und Legi t imitä t , die es ih 
nen gestatten, diejenigen Grundsä tze , Normen 
und Regeln aufzustellen, die uner läßl ich sind, 
wenn die Globalisierung jedem einzelnen zu
gute kommen soll.« Annan blickt also weiter 
und sieht für die Vereinten Nationen ein g roßes 
Arbeitsfeld. Welche Rolle die Weltorganisation 
dabei genau spielen soll , hält er offen, wei l 
>Globalisierung< zu einem guten Tei l noch ein 
Schlagwort ist. Doch der Genera l sekre tä r bietet 
die Weltorganisation sozusagen als ein Forum 
an, in dem Diskussionen - und später Beschlüs
se - über die zusammenwachsende Welt statt
finden könnten . Daher ist es kaum verwunder
l ich, daß er diese Gedanken in sein Sch lußkap i 
tel aufgenommen hat, freilich nicht ohne den 
Hinweis , daß nur eine » lebenss ta rke und wi rk 
same Organ i sa t ion« auch auf eine neue Ära ein
gestellt sei. Annan beendet seinen Bericht, wie 
er ihn begonnen hat: mit einem Appel l an die 
Mitgliedstaaten, »mit g rößere r Entschlossen
heit und mehr Nachdruck diejenigen Reformen 
in A n g r i f f (zu) nehmen, die in ihren Zus tänd ig 
keitsbereich fal len«. 

I I I . Annans Ausführungen sind insgesamt über
sichtlich gegliedert und gut lesbar. Die p rägnan
te Darstellungsweise, die den Vorjahresbericht 
kennzeichnete, ist erhalten geblieben; aller
dings fiel der Umfang - durchaus nicht notwen
digerweise - um fast die Hälfte länger aus. 
Trotz seiner eher bescheidenen Ar t , Mißs t ände 
zu benennen, läßt Annan, wenn es darauf an
kommt, keine Zweife l an seiner Position auf
kommen. A m deutlichsten zeigt sich das in die
sem Jahr beim Thema Reform. Annan scheint 
nicht nur en t täusch t über den mangelnden W i l 
len der Mitgliedstaaten, er we iß auch ganz ge
nau, daß seine Amtszeit als Genera l sekre tä r 
letztlich an den Fortschritten im Re fo rmprozeß 
gemessen werden wi rd . Deshalb läßt er fast kei
ne Gelegenheit verstreichen, immer wieder auf 
seine Vorsch läge zur Wiederbelebung der Ver
einten Nationen hinzuweisen. Die Vertreter der 
Mitgliedstaaten können nach der Lektüre dieses 
Berichts jedenfalls nicht sagen, sie hät ten um 
die Dringlichkei t der Vorhaben nicht gewußt . 
Spä tes tens im Jahre 2000 bei der >Millenniums-
Generalversammlung< sollen die führenden Po
li t iker dann wi rk l i ch Visionen zur Rolle der 
Vereinten Nationen entwickeln. Dann biete sich 
die einmalige Gelegenheit, schreibt Annan, 
»den Bl ick weiter zu richten als nur auf die drin
gendsten tägl ichen An l i egen« . • 

Politik und Sicherheit 

Vor UNISPACE III 
K A I - U W E SCHROGL 

Weltraum: 41. Tagung des Ausschusses -
Vorbereitung des Berichts der U N I S P A C E 
I I I - R e s ü m e e des Weltraumanwendungs
programms - Schwierige Definition des 
>Startstaats< von Weltraumobjekten 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 4/1997 
S. 148ff.fort .) 

Je näher die Abhaltung der dritten Weltraum
konferenz der Vereinten Nationen ( U N I S P A C E 
I I I ) i m Jahre 1999 rückt, desto intensiver be
schäftigt sich der aus 61 Mitgliedstaaten beste
hende Ausschuß für die friedliche Nutzung des 
Weltraums (kurz: W e l t r a u m a u s s c h u ß ; gegen
wär t ige Zusammensetzung: V N 4/1997 S. 160) 
mit der Vorbereitung dieses Großere ign i s ses . 
Dies galt 1998 sowohl für die Tagungen der bei
den Un te raus schüsse für Wissenschaft und 
Technik vom 9. bis 20. Februar sowie für Recht 
vom 23. bis 3 1 . März als auch für die Tagung 
des Hauptausschusses vom 3. bis 12. Juni, wel
che sämt l ich in Wien stattfanden. 

I . Ein Jahr vor der U N I S P A C E I I I hat der Welt 
r a u m a u s s c h u ß die erste Lesung des Berichts 
durchgeführ t , welcher durch diese Konferenz 
im Juli 1999 verabschiedet werden soll. Haupt
kennzeichen dieses Dokuments werden die 
Darstellungen der breiten A n w e n d u n g s m ö g 
lichkeiten der Raumfahrt für die Daseinsvorsor
ge sowie die Kommunikat ion und Mobi l i tä t der 
internationalen Gemeinschaft sein. Wicht ige 
Merkmale sind dabei die p rägnante Darlegung 
dieser A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n und ihres d i 
rekten Nutzens für die nachhaltige Entwick
lung, die zielgerichtete Koordinierung der A k t i 
vi täten jener UN-Sonderorganisationen, die 
sich der Raumfahrt zur Erfül lung ihrer Aufga
ben bedienen (so F A O , W M O und UNEP) oder 
Teilaspekte der Raumfahrt selbst regulieren 
( I T U , UNESCO) , sowie die Ausrichtung der 
Tät igkei t der Weltraumabteilung des UN-Se
kretariats i m Hinbl ick auf das Weltraumanwen
dungsprogramm der Vereinten Nationen. Die 
wichtigsten Initiativen, die aus der U N I S P A C E 
I I I resultieren sollen, werden in einer E r 
k lärung von Wien< mit dem Ti te l »Das Jahrtau
send der Raumfahrt: Raumfahrt und menschli
che En twick lung« zusammenge faß t . 
W ä h r e n d der Berichtsentwurf eine sachliche 
und detaillierte Diskussion über wissenschaftli
che, technische und politische Einzelheiten er
zeugte, die in ihrer Gesamtheit harmonisch und 
ergebnisorientiert verlief, so bestehen bezügl ich 
der künft igen Wiener Deklaration grundsä tz l i 
che Meinungsunterschiede über Inhalt und 
Tragweite dieses Dokuments. Im vorliegenden 
Zwischenergebnis ist recht g roßzüg ig von der 
Einrichtung globaler Satellitensysteme zur U m 
w e l t ü b e r w a c h u n g oder zum Katastrophenma
nagement die Rede, ohne daß aber die Finanzie
rung sichergestellt wäre . 

Dennoch war die Vorbereitung der U N I S P A C E 
I I I bislang von erstaunlicher Ü b e r e i n s t i m m u n g 

Anfang September hat Dieter Kastrup seine Tätig
keit als Ständiger Vertreter Deutschlands bei den 
Vereinten Nationen aufgenommen; erfolgte Tono 
Eitel nach, der Mitte 1995 die Leitung der Ständi
gen Vertretung am Sitz der Wehorganisation über
nommen hatte. Kastrup wurde am II. März 1937 
in Bielefeld geboren. Im Anschluß an das Studium 
der Rechtswissenschaften in Köln und die Promo
tion zum Dr fur. trat er nach Ablegen beider juri
stischer Staatsprüfungen 1965 in den Auswärtigen 
Dienst ein. Leiter der Politischen Abteilung wurde 
er 1988; von 1991 bis 1995 war er Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt. Bis zu seinem Dienstantritt 
in New York war er Botschafter in Rom. 

in technologischen wie politischen Fragen ge
prägt . Größe re Konfl ik te traten auch deshalb 
nicht auf, wei l die Konferenz besonders heikle -
vor allem mil i tä r i sche - Themen wie die Ver
breitung der Raketentechnologie b e w u ß t aus
spart. Ebensowenig haben die Entwicklungs
länder den Versuch unternommen, neue Vertei
lungsdiskussionen anzufachen. Hier hat die Er
k lärung zur internationalen Zusammenarbeit 
von 1996 (vg l . V N 4/1996 S.159), die als Reso
lution 51/122 von der Generalversammlung 
verabschiedet wurde, m ä ß i g e n d gewirkt . Ver
glichen mit der Vorbereitung der letzten Welt
raumkonferenz von 1982 verläuft die Inangriff
nahme der U N I S P A C E I I I nahezu problemlos -
nicht nur wegen der stetig wachsenden Interes
senkonvergenzen der Staaten, sondern auch auf 
Grund der ausgezeichneten Vorbereitung sei
tens der UN-Weltraumabteilung. Dies gil t auch 
für die Gestaltung des Rahmenprogramms aus 
Seminaren, öffentl ichen Vor t rägen und einer 
Ausstellung, die den Interessenten einen einzig
artigen Einbl ick in die globalen Raumfahrtakti
vitäten e rmög l i chen w i r d . 

I I . Besonderes Augenmerk wi rd im Rahmen der 
U N I S P A C E I I I darauf gerichtet werden, wie die 
UN-eigenen Akt ivi tä ten i m Bereich der Welt 
raumnutzung künftig definiert werden sollen. 
U m einen Überb l i ck über die bisherigen A n 
strengungen zu erhalten, legte die Weltraumab
teilung eine Analyse des Weltraumanwen
dungsprogramms der Vereinten Nationen vor. 
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Dieses Programm wurde 1969 von der General
versammlung eingerichtet und w i r d seither von 
der Weltraumabteilung durchgeführ t . Es basiert 
zum größten Tei l auf f re iwil l igen Be i t rägen der 
Mitgliedstaaten. Sein Zie l ist die S tä rkung der 
internationalen Zusammenarbeit zwischen 
Raumfahrtnationen und En twick lungs l ände rn . 
Dabei w i r d die Erlangung einer E igenkapaz i t ä t 
zur Nutzung von Satellitenanwendungen in den 
En twick lungs l ände rn in den Vordergrund ge
stellt und durch die Abhaltung von Werkstattse
minaren und Ausbildungskursen sowie die Be
reitstellung von Gelegenheiten zur praxisorien
tierten Fortbildung gefördert . U m effizient auf 
die Erfordernisse in den Bereichen Umwel t , 
Ressourcenmanagement und Kommunika t ion 
zu reagieren, konzentrieren sich die Themen 
des Weltraumanwendungsprogramms auf die 
Gebiete sa te l l i tengestütz te Erdbeobachtung, 
Meteorologie und Telekommunikat ion sowie 
auf die F ö r d e r u n g von Grundlagenwissen über 
Astronomie. Die En tw ick lungs l ände r sollen da
durch mi t der Nutzung von Raumfahrtanwen
dungen vertraut gemacht werden und ihnen der 
B l i ck für die vielgestaltigen Unte r s tü t zungs 
funktionen bei der Erzielung nachhaltiger Ent
wick lung geschärf t werden. I m Rahmen des 
Weltraumanwendungsprogramms wurden seit 
1971 143 F o r t b i l d u n g s m a ß n a h m e n mit knapp 
7 500 Teilnehmern durchgeführ t . Die Mi t g l i ed 
staaten des Weltraumausschusses konnten kon
statieren, daß dieses Programm eine eindrucks
volle Bilanz aufweist und auch gute Ansatz
punkte für künft iges Engagement bestehen. Die 
Neuausrichtung des Programms w i r d dement
sprechend i m Rahmen der U N I S P A C E I I I fest
gelegt werden. 

I I I . Der U n t e r a u s s c h u ß Recht begann 1998 sei
ne auf drei Jahre angesetzten Beratungen zur 
Prüfung der Frage, wie die Akzeptanz der fünf 
weltraumrechtlichen Ver t r äge gesteigert wer
den könn te . W ä h r e n d der grundlegende Wel t 
raumvertrag von 1967 noch von 93 Staaten rati
fiziert wurde, fällt der Ratifikationsstand der 
danach folgenden Ver t r äge zur Rettung von 
Astronauten von 1968 (83), zur Weltraumhaf
tung von 1972 (76), zur Registrierung von 
Weltraumobjekten von 1975 (39) sowie zur 
Nutzung des Mondes und anderer H i m m e l s k ö r 
per von 1979 (9) rapide ab. 
U m eine rein akademische Diskussion abzu
wenden, haben die eu ropä i schen Staaten das 
Weltraumregistrierungsabkommen als denjeni
gen Vertrag ausgewähl t , der aus ihrer Sicht am 
dringendsten der Verbesserung bedarf. In einem 
gemeinsamen, von Deutschland eingebrachten 
Arbeitspapier legten insgesamt 20 europä i sche 
Staaten - die Mitgliedstaaten der Europä i schen 
Raumfahrtagentur (ESA) sowie die süd- und 
os teuropä i schen Staaten, die Kooperationsab
kommen mi t dieser Organisation besitzen - ihre 
Ideen zur Verbesserung des Abkommens dar. 
V o r allem sollen die Elemente für die Registrie
rung von Weltraumobjekten über die bestehen
den Bestimmungen zu Startzeitpunkt, Startort, 
Orbitparameter und Funktion hinaus erweitert 
werden, wobei die Masse des Objekts von ent
scheidender Bedeutung bei der A b s c h ä t z u n g 
von wiedereintretenden G e g e n s t ä n d e n wäre . 
D a r ü b e r hinaus sollte ein Zeitrahmen für die 
Einreichung der Registrierung eingeführt wer

den; das Fehlen einer solchen Bestimmung hat 
dazu geführt , daß Registrierungen oft erst M o 
nate nach dem Start erfolgen. 
Ein besonders wichtiges Anliegen der europä i 
schen Staaten war dabei die K lä rung des Be
griffs >Startstaat<. M i t der bestehenden Def in i t i 
on - sie umfaßt den Staat, der das Weltraumob
jekt startet oder kauft, sowie den Staat, von des
sen Terr i tor ium oder Einrichtung aus der Start 
erfolgt - bereitet es zunehmend M ü h e , die neu 
entstehenden, privatwirtschaftlich organisier
ten kommerziellen Startdienstleistungen abzu
decken. Unter anderem plant eine amerikani
sche Firma, von einer russischen Plattform auf 
Hoher See aus ihre Startdienste für Kunden 
meist aus der Privatwirtschaft zu leisten. In die
sem Falle erhält zwar das Unternehmen von der 
amerikanischen Regierung eine Lizenz, und da
mi t sind die U S A automatisch einer der Start
staaten. Doch dürften in Zukunft Fäl le auftre
ten, wo diese Zuordnung eines Startstaats - der 
i m Falle von Unfäl len international haftbar ge
macht werden kann - verwischt wi rd . 
Dieser Punkt des eu ropä i schen Arbeitspapiers 
fand das allgemeine Interesse der Mitgl ieder 
des Weltraumausschusses und führte zu der 
Entscheidung, das Thema Startstaat in den Ta
gungen der beiden Un te r aus schüs se i m Jahre 
2000 i m Rahmen von Präsen ta t ionen der M i t 
gliedstaaten zu diskutieren. Zur Vorbereitung 
des weiteren Vorgehens in dieser Frage hat der 
W e l t r a u m a u s s c h u ß Deutschland als den Spre

cher der eu ropä i schen Initiative gebeten, noch 
vor der Sitzungsperiode 1999 informelle Ko n 
sultationen mit interessierten Mitgliedstaaten 
abzuhalten. Das Zie l ist, während der nächs ten 
drei bis vier Jahre die Defini t ion von >Startstaat< 
auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen . 
Ein weiterer konkreter Vorschlag zur Verbesse
rung der Akzeptanz der weltraumrechtlichen 
Ver t r äge wurde von Öste r re ich eingebracht. In 
diesem Falle handelte es sich um das Weltraum
haftungsabkommen, das ein Schiedsgerichts
verfahren vorsieht, welches jedoch bislang 
nicht umgesetzt worden ist. Nur wenige Staaten 
haben sich seit Inkrafttreten des Abkommens 
1973 bereit erklärt , sich diesem Verfahren zu 
unterwerfen. Unter diesen Staaten befinden sich 
aber nicht die g roßen Raumfahrtnationen U S A 
und Ruß land , die sich zu Zeiten des Ost-West-
Gegensatzes auf solch eine A r t der Streitbeile
gung nicht einlassen woll ten. D a r ü b e r geriet 
dieser Ansatz des Abkommens nahezu in Ver
gessenheit. Öster re ich hat ihn jetzt wieder sicht
bar gemacht und hofft, w ä h r e n d des nächs ten 
Jahres weitere Staaten zu einer Unterwerfung 
unter dieses Verfahren zu bewegen. Dies w ü r d e 
nicht nur die letzten Reste der G r o ß m a c h t k o n 
kurrenz beseitigen und sich sehr gut in den über
greifenden Trend der S tä rkung internationaler 
Schiedsgerichtsbarkeit e infügen, sondern zu
dem der U N I S P A C E I I I auch eine Errungen
schaft auf dem Gebiet der Festigung des Wel t 
raumrechts zuteil werden lassen. • 

Mitte dieses Jahres bezog die Ständige Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen ihren neu
en Sitz im 25-stöckigen >German House< an der First Avenue in New York (Photo: Holger Keifel). Dort 
sind auch das New Yorker Generalkonsulat und das Deutsche Informationsbüro (German Information 
Center, GIC)- das der Botschaft in Washington zugeordnet ist - untergebracht ( vgl. VN 3/1998 S.llOf. ) . 
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